
Ho n 0 ra rve rte i I u n gs ma ßsta b 
Änderungen 

mit Wirkung zum 1. Juli 2022 

der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin 
- nachfolgend KV Berlin genannt-

im Benehmen mit 

der AOK Nordost - Die Gesundheitskasse, 
handelnd als Landesverband Berlin gemäß § 207 Abs. 4 SGB V, 

den Ersatzkassen, 

- Techniker Krankenkasse (TK) 
- BARMER 
- DAK - Gesundheit 
- Kaufmännische Krankenkasse - KKH 
- HEK - Hanseatische Krankenkasse 
- hkk 

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis 
gemäß § 212 Abs. 5 Satz 7 SGB V 

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), 
vertreten durch den Leiter der vdek-Landesvertretung Berlin/Brandenburg, 

dem BKK Landesverband Mitte, 
Eintrachtweg 19, 
30173 Hannover, 

der BIG direkt gesund, 
handelnd als IKK-Landesverband Berlin, 

der Knappschaft - Regionaldirektion Berlin, 

sowie 

der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
als landwirtschaftliche Krankenkasse, 

- nachfolgend Verbände der Krankenkassen genannt -

für die Verteilung der an die KV Berlin gezahlten Ge
samtvergütungen gemäß §87b 5GB V 

zuletzt geändert durch Beschluss der Vertreterversammlung am 18. November 2021 
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Der geltende Honorarverteilungsmaßstab der KV Berlin (Fassung gültig ab 01.01.2022) 
wird mit Wirkung zum 1. Juli 2022 durch Beschluss der Vertreterversammlung vom 
24. März 2022 wie folgt geändert: 

In § 9 Abs. 1 wird nach "ANLAGE 5" "Nr. 2" ergänzt. 

In § 10 Abs. 2 wird nach "ANLAGE 5" "Nr. 2" ergänzt. 

ANLAGE 3 Punkt 1 wird die Formel wie folgt ergänzt 

AP~B zu AP~G 

ANLAGE 3 Punkt 1 wird die Beschreibung bei RLV~~21-4 neu gefasst: "zugewiesenes RLV einer 
Arztgruppe einer Praxis aus 2021-4 (hierbei wird das RLV ohne Fallwerterhöhungen aufgrund 
von Praxisbesonderheiten, KOOP-Zuschläge sowie Zuschlag nach § 9 Abs. 2 berücksichtigt). 

ANLAGE 3 Punkt 1 wird die Beschreibung AP~B in AP~G geändert. Die Beschreibung wird wie 
folgt neu gefasst: "Anpassungsfaktor je AG für das entsprechende Quartal in 2022 gemäß AN
LAGE 5 Punkt 2." 

ANLAGE 3 Punkt 1 wird die Beschreibung BEV~B am Ende um "der Praxis" ergänzt. 

ANLAGE 3 Punkt 2 wird die Formel wie folgt ergänzt AP~BZU AP~G 

ANLAGE 3 Punkt 2 wird die Beschreibung neu gefasst: "zugewiesenes QZV einer Arztgruppe 
einer Praxis aus 2021-4" 

ANLAGE 3 Punkt 2 wird die Beschreibung ZEV~B am Ende um "der Praxis" ergänzt. 

ANLAGE 3 Punkt 3 wird die Formel wie folgt ergänzt BvvJ321
-

4 zu Bvv1821
-

4 und APv~ zu APA~ 

ANLAGE 3 Punkt 3 wird die Beschreibung BVV~~21-4 in BVV~~21-4 geändert. In der Beschrei
bung wird nach BW ,je Arztgruppe" ergänzt. 

In ANLAGE 5 wird die Beschreibung PEV wie folgt neu gefasst: "Praxis-Euro-Volumen nach § 7 
Abs. 1, unter Berücksichtigung der nach §§ 5 und 6 gebildeten Vorweg abzügen, ab 2022-3 ohne 
Berücksichtigung der durchzuführenden Bereinigung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 
gemäß des Korrekturverfahrens nach § 87a Abs. 3, Satz 8 bis Satz 12 SGB V des Vorjahres
quartals" 
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In ANLAGE 5 wird Punkt 2 neu aufgenommen. 

2. Berechnung des Anpassungsfaktors je Arztgruppe 

AG Arztgruppe gemäß ANLAGE 2 

TSVG Bereinigungsbetrag gemäß des Korrekturverfahrens nach § 87a Abs. 3, Satz 8 bis 
Satz 12 SGB V des Vorjahresquartals je betreffender Arztgruppe 

Berlin, 24. März 2022 
Kassenärztliche reinigung Berlin 

Dr. Chris ·ane Wessei 
Vorsitz~ de der Vertreterversammlung 
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